
menhang zwischen dem zuständigen Gericht und der Strei-
tigkeit aus. Sie verdrängen alle anderen Gerichtsstände und
können nicht durch Vereinbarung oder durch rügelose Ein-
lassung abbedungen werden. Art. 24 Nr. 1 Brüssel Ia-VO
sieht einen ausschließlichen Gerichtsstand am Belegenheits-
ort einer unbeweglichen Sache vor, wenn es um Klagen
geht, die dingliche Rechte sowie Miete oder Pacht zum
Gegenstand haben. Dingliche Rechte im Sinne der Verord-
nung sind solche Rechte, die gegen jedermann wirken (erga
omnes), während persönliche Ansprüche, die nur gegen den
Schuldner geltend gemacht werden können, nicht erfasst
sind.37 Art. 24 Nr. 1 UAbs. 2 Brüssel Ia-VO enthält eine
Ausnahme für kurzfristige Miet- und Pachtverträge, die
vor allem mit Blick auf Ferienmietverträge geschaffen wur-
de.38

J. PRÜFUNGSAUFBAU

I. Anwendungsbereich der Brüssel Ia-VO
II. Ausschließliche Zuständigkeit, Art. 24 Brüssel Ia-VO (s. Art. 25

IV Brüssel Ia-VO)
III. Gerichtsstandsvereinbarung, Art. 25 Brüssel Ia-VO
IV. Verbrauchergerichtsstand, Art. 17 ff. Brüssel Ia-VO
V. Allgemeiner Gerichtsstand, Art. 4 Brüssel Ia-VO
VI. Besondere Gerichtsstände, Art. 7 Brüssel Ia-VO
VII. Rügelose Einlassung,39 Art. 26 Brüssel Ia-VO

37 Hess/Schlosser/Hess, 4. Aufl. 2015, EuGVVO Art. 24 Rn. 4.
38 Prütting/Gehrlein/Pfeiffer, 10. Aufl. 2018, Brüssel Ia-VO Art. 24 Rn. 6.
39 Die rügelose Einlassung als konkludente Zuständigkeitsvereinbarung steht Art. 25

Brüssel Ia-VO nahe, sollte jedoch in der Fallbearbeitung am Ende geprüft werden.
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& SACHVERHALT

Der 17-jährige M beabsichtigt zum Wintersemester ein Studium in Berlin aufzunehmen. Da
er nach seinem Umzug für sein altes Trekkingrad (Marktwert 200 EUR) keine Verwendung
hat, bittet er seine 18-jährige Schulfreundin F, dieses in seinem Namen an einen geeigneten
Abnehmer zu verkaufen. Der F erklärt er auch, dass seine Eltern mit allem einverstanden
seien, obwohl diese gerade auf Mallorca weilen und M sich mit ihnen noch gar nicht abge-
sprochen hat. Als seine Eltern aus dem Urlaub zurückkehren, informiert er sie über die
Bevollmächtigung und teilt ihnen mit, dass F möglicherweise vorbeikommen wird, um das
Fahrrad abzuholen. Die Eltern erklären sich gegenüber M mit der Bevollmächtigung ein-
verstanden und freuen sich, dass ihre Garage entrümpelt wird.

Einige Wochen später, am 23.11., trifft F den volljährigen Studenten A, der sich schon anhand
der Bilder überzeugen lässt, das Rad für den günstigen Preis von 160 EUR zu erwerben. F
schließt sogleich im Namen des M einen Kaufvertrag über das Trekkingrad. Das Rad soll am
1.12. gegen Zahlung des Kaufpreises übergeben werden.

Am Vormittag des 28.11 erfährt A zufällig, dass sein Vertragspartner noch minderjährig ist.
Besorgt darüber, dass er einen unwirksamen Vertrag geschlossen haben könnte, ruft er un-
mittelbar bei den Eltern des M an. Diese erklären ihm, dass sie mit dem Vertrag einverstanden
seien und er das Fahrrad gerne am 1.12. abholen könne.

Leider waren bereits am 27.11. unbekannte Diebe in die sorgfältig gesicherte Garage der
Eltern des M eingebrochen und hatten das dort verwahrte Trekkingrad des M gestohlen.
Obwohl das Schloss gut sichtbar beschädigt war, hatten die Eltern den Einbruch noch nicht
bemerkt.

Erst am Abend des 28.11. entdecken die Eltern den Einbruch. Sie teilen A daraufhin mit, dass
das Fahrrad schon am Vortag gestohlen worden sei und sich die ganze Sache jetzt ja wohl
erledigt habe. A ist anderer Meinung: Auch wenn das Fahrrad weg sei, könne es doch nicht

* Die Autoren sind Wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und Rechts-
vergleichung der Universität Passau (Prof. Dr. Dennis Solomon). Die Klausur wurde an der Universität Passau im Grundkurs
Privatrecht als Abschlussklausur gestellt.
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sein, dass er jetzt mit leeren Händen dastehe. Die Eltern hätten sich schließlich vergewissern
müssen, dass der Vertrag erfüllt werden könne, bevor sie ihn genehmigen. Die Eltern räumen
zwar ein, dass sie den Diebstahl am 27.11. hätten erkennen können, jedoch tue dies nichts zur
Sache. Denn der Vertrag sei schon vorher geschlossen worden und den Diebstahl hätten sie
nicht verhindern können.

Frage 1:Welche Ansprüche hat A?

ABWANDLUNG

Als A am Vormittag des 28.11. bei den Eltern des M anruft, haben diesen den Diebstahl
bemerkt und lehnen daher jede Billigung des mit A geschlossenen Geschäfts ab. A beharrt
jedoch darauf, dass der Vertrag gültig sei. Im Übrigen müsste er zumindest gegenüber F
Ansprüche geltend machen können

Frage 2:Welche Ansprüche hat A?

Bearbeitervermerk: Es ist zu allen im Rahmen der Fallfrage aufgeworfenen Rechtsfragen, gegebenen-
falls hilfsgutachtlich, Stellung zu nehmen.

& LÖSUNG

Hinweis: Für eine erfolgreiche Bearbeitung der Klausur bedarf es vor allem einer sauberen und
strukturierten Prüfung der einzelnen anspruchsbegründenden Voraussetzungen. Konsequent muss zwi-
schen der versuchten Genehmigung der Bevollmächtigung und der späteren Genehmigung des Vertrags
durch die Eltern differenziert und § 111 S. 1 BGB gefunden werden, der ersterer entgegensteht.

Bei der Prüfung von Schadensersatzansprüchen des A wegen Unmöglichkeit der Leistung muss erkannt
werden, dass die einschlägige Anspruchsgrundlage und damit auch der Verschuldensmaßstab davon
abhängen, ab welchem Zeitpunkt der Vertrag als wirksam angesehen wird.

In der Abwandlung gilt es lediglich zu erkennen, dass – anders als im Ausgangsfall – eine Genehmigung
des Vertrags nicht vorliegt und für A insofern nur F als Schuldnerin eines Anspruchs aus § 179 BGB
infrage kommt.

A. ANSPRUCH A GEGEN M AUF ÜBERGABE UND ÜBEREIGNUNG DES FAHRRADS,
§ 433 I 1 BGB

A könnte gegen M einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Fahrrads aus § 433 I 1
BGB haben.

I. Kaufvertrag

Dazu müsste zwischen M und A ein Kaufvertrag über das Fahrrad zustande gekommen sein.
Dies erfordert zwei übereinstimmende Willenserklärungen.

1. Wirksame Stellvertretung des M durch F

M selbst hat gegenüber A keine Willenserklärung abgegeben. Möglicherweise hat jedoch F
am 23.11. für M einen Vertrag mit A geschlossen. Eine entsprechende Einigung zwischen F
und A ist erfolgt. Die dabei von F abgegebene Willenserklärung könnte gem. § 164 I 1 BGB
Wirkung für und gegen M entfalten.

a) Eigene Willenserklärung der F

F suchte A als Vertragspartner aus und einigte sich mit ihm über den Preis. Sie gab also eine
eigene Willenserklärung ab.

b) Offenkundigkeit

Dabei trat F auch ausdrücklich im Namen des M auf.

c) Vertretungsmacht

Schließlich müsste F mit Vertretungsmacht gehandelt haben. M hat der F mit dem Auftrag,
das Fahrrad für ihn zu verkaufen, grundsätzlich eine Vollmacht erteilt (§ 167 I BGB). Diese
könnte jedoch gem. § 111 S. 1 BGB unwirksam sein.

Voraussetzungen der
Stellvertretung

Unwirksamkeit der
Vollmachtserteilung wegen

Minderjährigkeit des M
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